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Vergabe-Nr. 42-10-24-01-19 

 

Honorarangebot 

 

 

für die Leistung: Objektplanung – Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen 

 

 

für die Baumaßnahme 

Liegenschaft: Zentraldepot Halle (Saale) 

Maßnahme: Neubau Zentraldepot Halle (Saale) 

Projekt-Nummer: 0008-062-04001 

 

 

des Bieters __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

vertreten durch __________________________________________________________ 

 

 

1 Anrechenbare Kosten 

 

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 42 HOAI werden für die Spezifischen 

Leistungen1 für die Anlagengruppen vorläufig wie folgt ermittelt: 

 

Ingenieurbauwerke vorläufig geschätzte 

anrechenbare Kosten [EUR] 

KG 220 Öffentliche Erschließung 84.100,00 

KG 500 Außenanlagen 1.590.000,00 

Summe: 1.674.100,00 

 

 

  

 
 
 

                                                           
1 Anlage Spezifische Leistungspflichten 
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Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 46 HOAI werden für die Spezifischen 

Leistungen2 für die Anlagengruppen vorläufig wie folgt ermittelt: 

 

Verkehrsanlagen vorläufig geschätzte 

anrechenbare Kosten [EUR] 

KG 220 Öffentliche Erschließung 84.100,00 

KG 500 Außenanlagen 1.590.000,00 

Summe: 1.674.100,00 

 

 

2 Honorarzone 

 

Für die Ermittlung des Honorars werden folgenden Honorarzonen zugrunde gelegt: 

Ingenieurbauwerke Honorarzone 

Außenanlagen Ingenieurbauwerke II 

 

 

Verkehrsanlagen Honorarzone 

Außenanlagen Verkehrsanlagen II 

 

 

3 Honoraransatz 

3.1 Grundlage für die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § 44 

Absatz 1 HOAI für Ingenieurbauwerke und der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § 48 

Absatz 1 HOAI für Verkehrsanlagen. 
 

3.2 Auf das Gesamthonorar der Grundleistungen wird folgender Zu- oder Abschlag vereinbart: 

Ingenieurbauwerke v.H.-Satz 

Außenanlagen Ingenieurbauwerke  

  

Verkehrsanlagen v.H.-Satz 

Außenanlagen Verkehrsanlagen  
 

  

 
 
 

                                                           
2 Anlage Spezifische Leistungspflichten 
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4 Von-Hundert-Sätze 

 

Die in den jeweiligen Leistungsstufen zu erbringenden Leistungen werden gemäß der in der 

Anlage3 aufgeführten von-Hundert-Sätzen bewertet. 

 

 

5 Zuschläge  
 

 Ingenieurbauwerke 

lfd. Nr. Art des Zu- oder Abschlags pauschal 
  netto [in EUR] 

 5.1 Besondere Leistungen, Leistungsstufe 1  

 5.1.1 
Untersuchen alternativer Lösungsansätze einschließlich 

Kostenbewertung 
 

 5.1.2 Erstellung von Leitungsbestandsplänen  

 5.2 Besondere Leistungen, Leistungsstufe 2  

 5.2.1 

Analyse der Lösungsansätze und Wirtschaftlichkeitsbe-

wertung mit Kosten-Nutzen-Untersuchung zzgl. Nachweis 

zur Angemessenheit der Kosten (Optimierung) 

 

 5.2.2 
Erstellung und Zusammenstellung der notwendigen ZBau-

Unterlagen nach RZBau 
 

 5.3 Besondere Leistungen, Leistungsstufe 4  

 5.3.1 Mitwirken bei der Mittelabflussplanung  

 5.3.2 
Mitwirken bei der Prüfung von bauwirtschaftlich begrün-

deten Nebenangeboten 
 

 5.4 Besondere Leistungen, Leistungsstufe 5  

 5.4.1 
Übertragung der Planungs- und Kostendaten in die digita-

len Erhebungsformulare gemäß Abschnitt K 6 RLBau 
 

 5.4.2 
Aufstellen, Überwachen und Fortschreiben eines Zahlungs-

planes 
 

 5.4.3 Erstellen von Bestandsplänen  

 5.4.4 

Mitwirken bei der Erstellung des Verwendungsnachweises 

ergänzend zur Kostenkontrolle zzgl. Stellungnahmen bei 

Abweichung 

 

 
 
 

                                                           
3 Anlage Spezifische Leistungspflichten 
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lfd. Nr. Art des Zu- oder Abschlags pauschal 
netto [in EUR] 

 5.4.5 

Prüfung und Bewerten der Berechtigung von Nachträgen 

von bauausführenden Firmen gemäß dem Leitfaden für die 

Vergütung von Nachträgen (VHB) 

 

 5.4.6 
Mitwirken beim Aufmaß mit den ausführenden Unterneh-

men und Prüfen der Aufmaße 
 

 5.5 Besondere Leistungen, Leistungsstufe 6  

 5.5.1 
Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjäh-

rungsfristen 
 

    

Verkehrsanlagen 

lfd. Nr. Art des Zu- oder Abschlags pauschal 
netto [in EUR] 

 5.6 Besondere Leistungen, Leistungsstufe 2  

 5.6.1 
Erstellung und Zusammenstellung der notwendigen ZBau-

Unterlagen nach RZBau 
 

 5.7 Besondere Leistungen, Leistungsstufe 4  

 5.7.1 Mitwirken bei der Mittelabflussplanung  

 5.7.2 
Mitwirken bei der Prüfung von bauwirtschaftlich begrün-

deten Nebenangeboten 
 

 5.8 Besondere Leistungen, Leistungsstufe 5  

 5.8.1 
Übertragung der Planungs- und Kostendaten in die digita-

len Erhebungsformulare gemäß Abschnitt K 6 RLBau 
 

 5.8.2 
Aufstellen, Überwachen und Fortschreiben eines Zahlungs-

planes 
 

 5.8.3 Erstellen von Bestandsplänen  

 5.8.4 

Mitwirken bei der Erstellung des Verwendungsnachweises 

ergänzend zur Kostenkontrolle zzgl. Stellungnahmen bei 

Abweichung 

 

 5.8.5 

Prüfung und Bewerten der Berechtigung von Nachträgen 

von bauausführenden Firmen gemäß dem Leitfaden für die 

Vergütung von Nachträgen (VHB) 

 

 5.8.6 
Mitwirken beim Aufmaß mit den ausführenden Unterneh-

men und Prüfen der Aufmaße 
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6 Stundensätze für die Vergütung als Zeithonorar auf besondere Anforderung (Netto) 

 

Erfordern die zu ändernden oder geänderten Leistungen im Verhältnis zu den beauftragten 

Leistungen einen erhöhten Aufwand, wird eine Leistungserbringung auf Basis eines Zeithono-

rars unter Zugrundelegung folgender Stundensätze angeboten: 

Ausführender des Bieters Stundenpreis, netto [EUR] 

Auftragnehmer  

Mitarbeiter  

technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichba-

rer Qualifikation, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben 

erfüllen 

 

 

 

7 Nebenkosten 

 

Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden pauschal v.H. nach Leistungsstufen vom Nettohono-

rar angeboten. 

 

 Nebenkostensatz %  

für Leistungsstufe 1 ____________________  

für Leistungsstufe 2 ____________________  

für Leistungsstufe 3 ____________________  

für Leistungsstufe 4 ____________________  

für Leistungsstufe 5 ____________________  

für Leistungsstufe 6 ____________________ 

 

 

  



 

 
 

S e i t e  6 | 7 

Z e n t r a l d e p o t  H a l l e  ( S a a l e )  |  
N e u b a u  Z e n t r a l d e p o t  H a l l e  ( S a a l e )  
V e r t r a g  O b j e k t p l a n u n g  –  I n g e n i e u r b a u w e r k e  u n d  V e r k e h r s -
a n l a g e n  H o n o r a r a n g e b o t  

 

 

8 Zusammenstellung Honorar4  

 

Art der Vergütung EUR 

Grundhonorar nach § 44 Abs. 1 HOAI (Basissatz 100%)  
Ingenieurbauwerke 

 

Zu- oder Abschlag auf das Grundhonorar  

Summe   

Honorar nach Von-Hundert-Satz gemäß Anlage 
Spezifische Leistungspflichten Teil A Ingenieurbauwerke (96,55%) 

 

Grundhonorar nach § 48 Abs. 1 HOAI (Basissatz 100%)  
Verkehrsanlagen 

 

Zu- oder Abschlag auf das Grundhonorar  

Summe   

Honorar nach Von-Hundert-Satz gemäß Anlage 
Spezifische Leistungspflichten Teil B Verkehrsanlagen (90,4%) 

 

Zwischensumme netto  

Besondere Leistungen Teil A Ingenieurbauwerke (gesamt)  

Besondere Leistungen Teil B Verkehrsanlagen (gesamt)  

Zwischensumme netto  

Nebenkosten  

Summe netto  

Mehrwertsteuer  

Summe brutto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
4 Das Angebot gilt unter Berücksichtigung der vorläufig ermittelten anrechenbaren Kosten und der Anpassung des Ho-

norars auf Grundlage der Kostenberechnung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 HOAI 
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Bieter: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

____________________, den _________________ 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 
Name Zeichnungsberechtigter 
(rechtsverbindliche Unterschrift) 


